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SATZUNG 

 
über die Vermeidung, stoffliche Verwertung und das Einsammeln 

und Befördern von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzun g – AWS) 
im Markt Glonn  

Aufgrund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 Ba yer. 
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz (BayAbfAlG) in Verbindung 
mit Art. 24 Abs. 1  Nr. 1 und 2 der Gemeindeordnung  für den 
Freistaat Bayern (GO) und der Rechtsverordnung des Landkreises 
Ebersberg zur Übertragung von Teilaufgaben der Abfa llentsorgung auf 
die Gemeinden des Landkreises Ebersberg erlässt der  Mark Glonn mit 
Zustimmung der Regierung von Oberbayern vom 03.01.1 993, 
Az. 8218744.4-EBE folgende Satzung:  
 
 

1.Abschnitt 
 

 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

 
Begriffsbestimmungen und sachlicher Geltungsbereich  

 
(1)  Abfälle im Sinne dieser Satzung sind bewegliche Sac hen, deren 

sich Besitzer entledigen wollen oder deren geordnet e 
Entsorgung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit,  
insbesondere zum Schutze der Umwelt, geboten ist; a usgenommen 
sind die in § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die Vermei dung und 
Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz – AbfG) genan nten 
Stoffe. Bewegliche Sachen, die Besitzer der 
entsorgungspflichtigen Körperschaft oder dem von di eser 
beauftragten Dritten überlassen, sind auch im Falle  der 
Verwertung Abfälle, bis sie oder die aus ihnen gewo nnenen 
Stoffe dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden. 

 
(2)  Die Abfallentsorgung im Sinne dieser Satzung umfass t die 

stoffliche Abfallverwertung sowie die zur Reststoff ablagerung 
erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Befördern s, 
Behandelns und Lagerns der Abfälle. 

 
(3)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksic ht auf die 

Grundbuchbezeichnung jedes räumlich zusammenhängend e und 
einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum ders elben 
Eigentümer, das eine selbständige wirtschaftliche E inheit 
bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke od er Teile 
von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handel t. 
Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sin d zu 
berücksichtigen. 

 
(4)  Grundstückseigentümer im Sinne dieser Satzung stehe n 

Erbbauberechtigte, Nießbraucher und ähnlich zur Nut zung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Von mehrer en dinglich 
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Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet;  sie haften 
als Gesamtschuldner. 

 
(5)  Restmüll im Sinne dieser Satzung sind feste Abfälle , die nicht 

nach § 10 Abs. 2 und § 12 Abs. 2 Buchst. b und c ge trennt 
erfasst werden und die während der normalen Haushal tsführung 
bei den Privathaushalten entstehen und die unter Ve rwendung 
eines bestimmten Behältersystems durch die Müllabfu hr 
abgefahren werden; als Restmüll gelten – unbeschade t der 
Regelung in § 14 Abs. 3 Ziff. 2 der AWS des Landkre ises 
Ebersberg - auch hausmüllähnliche Abfälle aus 
Gewerbebetrieben, Bürogebäuden, Schulen, Anstalten,  etc., die 
wegen des einheitlichen Behältersystems zusammen mi t Restmüll 
abgefahren werden. Die Inhaltsstoffe sind im einzel nen 
dieselben wie beim Restmüll; sie fallen üblicherwei se nur 
räumlich konzentriert in anderer, branchenabhängige r 
Zusammensetzung an. 

 
(6)  Problemabfälle im Sinne dieser Satzung sind Abfälle  aus 

Haushaltungen oder nach Art und Menge hauhaltsüblic he 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und  
Dienstleistungsbetrieben, die wegen ihres Schadstof fgehaltes 
zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit getrennt vo m Hausmüll 
zu entsorgen sind. 

 
(7)  Sonderabfälle im Sinne dieser Satzung sind Abfälle aus 

Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, die wegen ih res 
Schadstoffgehaltes getrennt zu entsorgen sind, sowe it sich 
nicht aus Abs. 6 etwas anderes ergibt. 

 
 

§ 1 a  
 

Abfallvermeidung 
 

(1)  Jeder Benutzer der öffentlichen Abfallentsorgungsei nrichtungen 
hat die Menge der bei ihm anfallenden Abfälle und i hren Schad-
stoffgehalt so gering wie nach dem Umständen möglic h und 
zumutbar zu halten. Die Gemeinde berät Bürger und I nhaber von 
Gewerbebetrieben über die Möglichkeiten zur Vermeid ung und 
Verwertung von Abfällen. 

 
 
(2)  Die Gemeinde wirkt bei der Gestaltung von Arbeitsab läufen in 

ihren Dienststellen und Einrichtungen und bei ihrem  sonstigen 
Handeln, insbesondere im Beschaffungs- und Auftrags wesen und 
bei Bauvorhaben sowie bei ihren Veranstaltungen und  bei Veran-
staltungen in ihren Einrichtungen und auf ihren Gru ndstücken, 
darauf hin, dass möglichst wenig Abfall entsteht. 

 
 
(3)  Bei Veranstaltungen i.S.v. Abs. 2 dürfen Speisen un d Getränke 

nur in wiederverwendbaren Behältnissen und mit wied erverwend-
baren Bestecken abgegeben werden, sofern nicht Grün de der 
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öffentlichen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen.  Im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten veranlasst die Gemeinde, dass d ie Gesell-
schaften des privaten Rechts, an denen sie beteilig t ist, 
entsprechend verfahren. 

 
(4)  Gewerbebetriebe erhalten eine Abfallberatung d urch das 
     Landratsamt über die Vermeidung von Müll und ü ber alternative 
     Materialien. 
 
(5)  Jeder Benutzer der öffentl. Abfallentsorgungse inrichtung hat  
 die unbedingte Pflicht zur Abfalltrennung und ents prechenden  
     Entsorgung nach den in § 10(Stoffe im Bringsys tem)und § 12 
     (Wertstoffe im Holsystem) aufgelisteten Frakti onen  
 
 

 
§ 2  

 
Einsammeln, Befördern und sonstige Abfallentsorgung  

durch die Gemeinde 
 
(1)  Die Gemeinde erfüllt die Aufgabe im Sinne des § 1 A bs. 2 nach 

Maßgabe 
 

a)  des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung von  
Abfällen(Abfallgesetz – AbfG). 

 

b)  des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonstig en 
Entsorgung von Abfällen und zur Erfassung und Überw achung 
von Altlasten in Bayern (Bayer. Abfallwirtschafts- und 
Altlastengesetz – BayAbfAlG). 

 

c)  der Rechtsverordnung des Landkreises Ebersberg zur Über-
tragung von Teilaufgaben der Abfallentsorgung auf d ie 
Gemeinden des Landkreises Eberberg. 

 

d)  der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und son stige 
Entsorgung von Abfällen im Landkreis Ebersberg (Abf allwirt-
schaftssatzung – AWS) 

 

e)  dieser Satzung. 
 

(2)  Zur Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 kann sich d ie Gemeinde 
Dritter, insbesondere privater Unternehmen, bediene n. 
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§ 3  
 
Ausnahmen vom Einsammeln und Befördern sowie der so nstigen 

Abfallentsorgung durch die Gemeinde 
 
(1)  Vom Einsammeln und Befördern sowie der sonstigen Ab fallentsor-

gung gem. § 1 Abs. 2 durch die Gemeinde sind ausges chlossen: 
 

1.  Abfälle, die gemäß der Satzung des Landkreises über  die 
Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von  Abfäl-
len im Landkreis Ebersberg (Abfallwirtschaftssatzun g) von 
der Abfallentsorgung durch den Landkreis ausgeschlo ssen 
sind; 

 

2.  Bauschutt, Straßenaufbruch und Erdaushub aus gewerb licher 
Herkunft 

 

3.  Abfälle aus Gewerbebetrieben, Gärtnereien und sonst igem 
Gartenbau, soweit diese Abfälle wegen ihrer Art ode r Menge 
nicht in den zugelassenen Abfallbehältnissen oder j edermann 
zugänglichen Sammelbehältern gesammelt oder mit den  dafür 
zugelassenen Sammelfahrzeugen transportiert werden können, 

 

4.  Sperrmüll i.S.d § 11 Abs. 2 Satz 3, Autoreifen, Alt autos 
sowie größere Fahrzeugsbestandteile;  

 

5.  Klärschlamm mit einem Wassergehalt von mehr als 10%  und 
Fäkalschlamm; 

 

6.  sonstige Abfälle, die mit Zustimmung der Regierung im 
Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge vom Einsammel n und 
Befördern durch die Gemeinde ausgeschlossen worden sind. 

 
(2)  Bei Zweifeln darüber, ob und inwieweit ein bestimmt er Stoff 

von der Gemeinde einzusammeln ist oder zu einer  Abfallsent-
sorgungsanlage zu befördern ist, entscheidet die Ge meinde oder 
deren Beauftragter. Der Gemeinde ist auf Verlangen nachzu-
weisen, dass es sich nicht um einen von der kommuna len 
Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossenen Sto ff handelt; 
die Kosten für diesen Nachweis haben die nachweispf lichtigen 
Abfallbesitzer zu tragen. 
 

(3)  Soweit Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch d ie Gemeinde 
ausgeschlossen sind (Absatz 1), dürfen sie ohne bes ondere 
schriftliche Vereinbarung mit der Gemeinde weder de r 
Müllabfuhr übergeben noch in den jedermann zugängli chen 
Sammelbehältern überlassen werden. 
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§ 4  
 

Anschluss- und Überlassungsrecht 
 

(1)  Die Grundstückseigentümer in der Gemeinde sind bere chtigt, von 
der Gemeinde den Anschluss ihrer Grundstücke an die  
öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen zu verl angen (An-
schlussrecht). Ausgenommen sind die Eigentümer solc her 
Grundstücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz  2 ein 
Überlassungsrecht besteht, nicht oder nur ausnahmsw eise 
anfallen. 

 
(2)  Die Anschlussberechtigten und sonstige zur Nutzung eines an-

schlussberechtigten Grundstücks Berechtigte, insbes ondere 
Mieter und Pächter, haben das Recht, Abfälle, die a uf ihrem 
Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallen nach Maß gabe der 
§§ 9 – 13b den öffentlichen Abfallentsorgungseinric htungen zu 
überlassen (Überlassungsrecht). Soweit auf nichtans chluss-
berechtigten Grundstücken Abfälle anfallen, sind ih re Besitzer 
berechtigt, sie in geeigneter Weise den öffentliche n Abfall-
entsorgungseinrichtungen zu überlassen. 

(3)  Vom Überlassungsrecht nach Absatz 2 sind die in § 5  Abs. 3 
Nr. 1 und 4 genannten Personen ausgenommen. 

 
 
 

§ 5  
 

Anschluss- und Überlassungszwang  
 

(1)  Die Grundstückseigentümer in der Gemeinde sind verp flichtet, 
ihre Grundstücke an die öffentlichen Abfallentsorgu ngsein-
richtungen anzuschließen (Anschlusszwang). Ausgenom men sind 
die Eigentümer solcher Grundstücke, auf denen Abfäl le, für die 
nach den Absätzen 2 und 3 ein Überlassungszwang bes teht, nicht 
oder nur ausnahmsweise anfallen. 

 
(2)  Die Anschlusspflichten und sonstige zur Nutzung ein es 

anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigte, insbe sondere 
Mieter und Pächter, haben Abfälle, die auf ihren Gr undstücken 
oder sonst bei ihnen anfallen nach Maßgabe der §§ 9  – 13 den 
öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen zu über lassen 
(Überlassungszwang). Soweit auf nichtanschlusspflic htigen 
Grundstücken Abfälle anfallen, sind diese von ihren  Besitzern 
unverzüglich und in geeigneter Weise den öffentlich en 
Abfallentsorgungseinrichtungen zu überlassen. 

 
(3)  Vom Überlassungszwang nach Absatz 2 sind ausgenomme n: 

 

1.  Die Besitzer der in § 3 Abs. 1 genannten Abfälle; 
 

2.  die Besitzer der durch Verordnung nach § 4 Absatz 4  AbfG 
zur Entsorgung außerhalb von Entsorgungsanlagen zug e-
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lassenen Abfälle, soweit diese nach den Vorschrifte n der 
Verordnung entsorgt werden. 

 

3.  die Besitzer der durch Einzelfallentscheidung nach § 4 
Absatz 2 AbfG zur Entsorgung außerhalb von Entsorgu ngs-
anlagen zugelassen Abfälle, soweit diese gemäß den 
Anforderungen der Einzelfallentscheidung entsorgt w erden. 

 

4.  die Inhaber von Abfallentsorgungsanlagen, soweit ih nen die 
Entsorgung der eigenen Abfälle nach § 3 Absatz 6 Ab fG 
übertragen worden ist. 

 

5.  die Besitzer von Bauschutt, Abraum und sonstigen 
Materialien sowie von Gartenabfällen, soweit die 
Voraussetzungen der Ziff. 2 und 3 vorliegen. 

 
(4)  Im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach Absätzen 1 - 3  dürfen die 

Anschluss- und Überlassungspflichtigen auf ihren Gr undstücken 
Anlagen zur Entsorgung von Abfällen weder errichten  noch 
betreiben. Das Recht des Erzeugers, Abfälle durch V erwertung 
von Reststoffen zu vermeiden bzw. zu vermindern, bl eibt 
unberührt; das gilt insbesondere für die Eigenkompo stierung 
organischer Reststoffe und nach Maßgabe des § 1 Abs . 3 Nr. 6 
und 7 AbfG für die Überlassung verwertbarer Reststo ffe an 
gemeinnützige oder gewerbliche Sammler. Unberührt b leibt 
ferner das Recht, Reststoffe oder Abfälle im Rahmen  gesetzlich 
festgelegter oder freiwillig übernommener Rücknahme pflichten 
des Handels an diesem zurückzugeben. 

 
 
 

§ 6  
 

Mitteilungspflichten und Überwachung 
 

(1)  Die Anschlusspflichten müssen der Gemeinde zu den d urch Be-
kanntmachung festgelegten Zeitpunkten für jedes ans chluss-
pflichtige Grundstück die für die Abfallentsorgung und die 
Gebührenberechnung wesentlichen Umstände mitteilen;  dazu 
gehören insbesondere Angaben über den Grundstücksei gentümer 
und die sonstigen zur Nutzung des anschlusspflichti gen Grund-
stücks Berechtigten sowie die Art, die Beschaffenhe it und die 
Menge der Abfälle, die der Gemeinde überlassen werd en müssen. 
Wenn sich die in Satz 1 genannte Gegebenheiten ände rn oder 
wenn auf einem Grundstück erstmals Abfälle anfallen , haben die 
Anschlusspflichtigen unaufgefordert und unverzüglic h ent-
sprechende Mitteilungen zu machen. 

 
(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Gemeinde von de n 

Anschluss- und Überlassungspflichtigen jederzeit Au skunft über 
die für die Abfallentsorgung und die Gebührenberech nung 
wesentlichen Umstände verlangen. 

 
(3)  Der Gemeinde oder einem von ihr beauftragten Dritte n ist das 

Recht einzuräumen, den Inhalt der Kompost- und Rest müllgefäße 
sowie eventueller Kompostiervorrichtungen zu kontro llieren. 
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§ 7  
 
Störungen in der Abfallentsorgung 

 
Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, b ehördlicher 
Verfügungen, Betriebsstörungen, betriebsnotwendiger  Arbeiten oder 
sonstiger betrieblicher Gründe vorübergehend einges chränkt, 
unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteh t kein Anspruch 
auf Gebührenminderung oder Schadensersatz. Die unte rbliebenen 
Maßnahmen werden so bald wie möglich nachgeholt. 

 
 
 

§ 8  
 

Eigentumsübertragung 
 
(1)  Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammelfahr zeug oder 

mit der Überlassung in einem jedermann zugänglichen  Sammel-
behälter oder in einer sonstigen Sammeleinrichtung in das 
Eigentum der entsorgungspflichtigen Körperschaft üb er. Wird 
Abfall durch die Besitzer oder für diese durch eine n Dritten 
zu einer Abfallentsorgungsanlage der Gemeinde gebra cht, so 
geht der Abfall mit dem gestatteten Abladen in das Eigentum 
der Gemeinde über. Im Abfall gefundene Wertgegenstä nde werden 
als Fundsachen behandelt. 

 
(2)  Die im Rahmen der Restmüll oder der getrennten Abfu hr von 

pflanzlichen Abfällen, nicht abgeholten Abfällen de r 
Anschlusspflichtigen oder sonstigen Berechtigten im  Sinne von 
§ 5 Absatz 1 und 2 sind von diesen wieder zurückzun ehmen. 

 
 
 

§ 8 a 
  

DSD – Wertstofferfassung 
 

Die Erfassung der DSD – Wertstoffe unterliegt keine r   Gewinn-
erzielungsabsicht. Die Entsorgung erfolgt im  vierw öchigen Turnus 
über die gelben Säcke.  
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2. Abschnitt 
 
 

Bereitstellen, Einsammeln und Befördern der Abfälle  
 
 

§ 9  
 

Formen des Einsammelns und Beförderns 
 

(1)  Die von der Gemeinde einzusammelnden und zu beförde rnden 
(sowie ganz oder teilweise zu entsorgenden) Abfälle  werden 
eingesammelt und befördert 

 

durch die Gemeinde oder von ihr beauftragte Dritte,  
insbesondere private Unternehmen, 

 

a)  im Rahmen des Bringsystems (§§ 10 und 11) oder  
b)  im Rahmen des Holsystems (§§ 12 bis 13b). 

 
(2)  Soweit Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch d ie Gemeinde 

ausgeschlossen sind, hat der Besitzer sie selbst od er durch 
ein von ihm beauftragtes Unternehmen zu den dafür j eweils 
zugelassenen Entsorgungsanlagen zu bringen. In dies em Fall 
gilt die AWS des Landkreises. 

 
 
 

§ 10  
 

Bringsystem 
 

(1)  Beim Bringsystem werden die Abfälle nach Maßgabe de s § 11 in 
jedermann zugänglichen Sammelbehältern oder sonstig en 
Sammeleinrichtungen erfasst, die die Gemeinde in zu mutbarer 
Entfernung für die Abfallbesitzer bereitstellt. 

 
(2)  Dem Bringsystem unterliegen folgende verwertbare Ab fälle 

(Wertstoffe): 
 

a)  pflanzliche Abfälle, soweit sie nicht selbst kompos tiert 
oder der Komposttonne zugeführt werden (Gartenabfal l-
container); 

 

b)  Papier und Kartonagen, 
 

c)  Glas, 
 

d)  Kleinbatterien 
 

e)  Altmetalle, 
 

f)  Elektronikschrott, 
 

g)  Kühlgeräte 
 

h)  DVD u. CD ohne Hüllen 
 

i)  Bauschutt 
 

j)  Korken 
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(3)  Abfälle aus Haushaltungen, die infolge ihrer Größe oder ihres 
Gewichtes nicht in die zugelassenen Abfallbehältnis se 
aufgenommen werden können oder die das Entleeren er schweren 
(Sperrmüll).  

 
(4)  Die Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, die wegen ihres 

Schadstoffgehaltes getrennt vom Restmüll zu entsorg en sind und 
nach Art und Menge haushaltsübliche Kleinmengen ver gleichbarer 
Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben ( Problem-
abfälle), insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlin gsbe-
kämpfungsmittel, Öl- oder lösemittelhaltige Stoffe,  Farben und 
Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Chemika lienreste, 
Leuchtstoffröhren, Säuren, Laugen und Salze sowie 
Arzneimittel, richtet sich nach der Satzung des Lan dkreises 
über die Vermeidung, Verwertung und sonstige Entsor gung von 
Abfällen im Landkreis Ebersberg (Abfallwirtschaftss atzung). 

 
 
 

§ 11  
 

Anforderungen an die Abfallüberlassung im Bringsyst em 
 

(1)  Die in § 10 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis j aufgeführt en 
Wertstoffe sowie Sperrmüll im Sinne von § 10 Abs. 3  sind von 
den Überlassungspflichtigen (§ 5) in die von der Ge meinde 
dafür bereitgestellten und entsprechend gekennzeich neten 
Sammelbehälter bzw. Container einzugeben. 

 
Die in § 10 Abs. 2 Buchst. a bis j genannte Wertsto ffe sollen 
zum Wertstoffhof der Gemeinde gebracht werden.  
 
Andere als die nach der jeweiligen Aufschrift vorge sehenen 
Stoffe dürfen weder in die Sammelbehälter oder Cont ainer 
eingegeben noch neben diesen zurückgelassen werden.  Die 
Benutzung der Sammelbehälter ist nur zu den von der  Gemeinde 
festgelegten und am Standort deutlich lesbar angege benen 
Einfüllzeiten zulässig. Die in Satz 1 genannte Abfä lle dürfen 
auch zu den von der Gemeinde bekannt gegebenen zent ralen 
Sammeleinrichtungen gebracht werden. 

 
(2)  Wird Sperrmüll angeliefert, dürfen dies nur Abfälle  im Sinne 

von § 10 Abs. 3 sein. Dieser ist in die dafür berei tgestellten 
Sammelcontainer getrennt nach Holz, Metall und Sper rmüll 
(Restmüll) einzugeben. Von der Sperrmüllanlieferung  
ausgeschlossen sind Abfälle, die aufgrund ihrer Grö ße oder 
ihres Gewichts nicht in die Container eingegeben we rden 
können, sowie folgen Gegenstände: 

 

a)  Abfallmengen, die im Bezug auf die angemeldeten Mül lgefäße 
das übliche Maß übersteigen; 

 

b)  Restmüll und Behältnisse mit Restmüll, die gemäß § 13 Abs. 
2 in zugelassen Restmüllbehältnisse zu verbringen s ind; 
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c)  Abfälle, die vom Einsammeln und Befördern durch die  
Gemeinde ausgeschlossen sind; 

 

d)  Abfälle, die gemäß § 10 Abs. 2 dem Bringsystem oder  gemäß 
§ 12 Abs. 2 Nr. a, b,c dem Holsystem unterliegen. 

 
 
 

§ 12 
 

Holsystem 
 

(1)  Beim Holsystem werden die Abfälle nach Maßgabe des §§ 13 bis  
§ 13 b vor dem Anfallgrundstück abgeholt. 

 
(2)  Dem Holsystem unterliegen folgende Stoffe: 
 

a)  Abfälle, die nicht nach Buchst. b bis c oder § 10 A bs. 2 
getrennt erfasst werden (Restmüll). 

 

b)  kompostierbare Abfälle, die in der Komposttonne ges ammelt 
werden (keine tierischen Produkte). 

 

c)  pflanzliche Abfälle, soweit sie nicht selbst kompos tiert 
werden und nicht in die Komposttonne passen. 

 
(3)  An das Holsystem gem. Abs. 2 Buchst. a und b sind a uch 

Gewerbebetriebe anzuschließen, die nicht mehr als z wei der in 
der Gemeinde maximal zugelassen Behältnisgrößen Res tmüll 
und/oder Kompoststoffe produzieren. 

 
 
 

§ 13 
 

Anforderungen an die Abfallüberlassung im Holsystem  
 

(1)  Gartenabfälle (§ 12 Abs. 2 Buchst. C) sind getrennt  zur Abfuhr 
bereitzustellen; andere als diese getrennt abzuhole nden 
Abfälle dürfen nicht bereitgestellt werden. Für die se 
Wertstoffe wird in der Regel zweimal jährlich eine besondere 
Abfuhr durchgeführt; die Besitzer haben zu den von der 
Gemeinde bekannt gegebenen Zeitpunkten so zur Abfuh r 
bereitzustellen, dass sie ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust 
aufgenommen werden können und dass Fahrzeuge und Fu ßgänger 
nicht behindert oder gefährdet werden. Pflanzliche Abfälle 
sind zu bündeln. Wurzelstöcke dürfen nicht bereitge stellt 
werden. 

 
(2)  Restmüll im Sinn des § 12 Abs. 2 a,  ist in den daf ür 

bestimmten und nach Satz 3 zugelassen Restmüllbehäl tnissen zur 
Abfuhr bereitzustellen; nach Absatz 1 oder § 11 ges ondert zu 
überlassende Abfälle dürfen in die Restmüllbehältni sse nicht 
eingegeben werden. Andere als die zugelassenen Behä ltnisse und 
Behältnisse, die dafür nicht bestimmte Abfälle enth alten, 
werden unbeschadet des Abs. 3 nicht entleert. 
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Zugelassen sind folgende Restmüllbehältnisse: 
 

1.  Müllnormtonnen mit 80 l Füllraum, 
 

2.  Müllnormtonnen mit 120 l Füllraum, 
 

3.  Müllnormtonnen mit 240 l Füllraum und 
 

4.  Müllgroßraumbehälter 1100 l Füllraum. 
 

(3)  Fallen vorübergehend so viele Abfälle an, dass sie in den 
zugelassen Restmüllbehälter nicht untergebracht wer den können, 
so sind die weiteren Abfälle in zugelassenen Restmü llsäcken 
zur Abholung bereit zu stellen. Die Gemeinde gibt b ekannt, 
welche Abfallsäcke für diesen Zweck zugelassen sind  und wo sie 
zu erwerben sind. 

 
(4)  Kompostierbare Abfälle aus Küche, Haus und Garten i m Sinne des 

§ 12 Abs. 2 Buchst. b und c sind in den dafür besti mmten und 
nach Satz 4 zugelassenen grünen Komposttonnen zur A bfuhr 
bereitzustellen. Andere nach Abs. 1, § 11 oder § 12  Abs. 2 
Buchst. a gesondert zu überlassende Abfälle dürfen in die 
Komposttonne nicht eingegeben werden. Andere als di e 
zugelassen Behältnisse (Satz 4) sowie Behältnisse, die dafür 
nicht bestimmte Abfälle enthalten, werden nicht ent leert. 

 
Zugelassen sind folgende Komposttonnen: 
 

   Grüne Müllnormtonnen mit 80 l und 120 l Füllraum 
 

Eine Befreiung von der Komposttonne kann ausschließ lich von 
den nutzungsberechtigten Gartenbesitzern beantragt werden, die 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

a)  Bereitschaft wie auch Verpflichtung, alle organisch en 
Abfälle (jedoch keine tierischen Produkte) aus Küch e,  Haus 
und Garten selbst zu kompostieren (sog. 100%-Kompos tierer). 
Werden bei durchzuführenden Kontrollen der Restmüll tonnen 
in diesen kompostierbare Abfälle gefunden, wird den  
Betroffenen eine Komposttonne von der Gemeindeverwa ltung 
zugeteilt. Die Restmülltonne wird in diesem Fall ni cht 
geleert. 

 

b)  Für die o.g. Befreiung ist ein schriftlicher Antrag , der 
eine Verpflichtung nach Buchst. a enthält, bei der 
Gemeindeverwaltung zu stellen. 

 
(5)  Pflanzliche Abfälle, Metalle, Sperrmüll, Bauschutt,  

Problemabfälle, Elektro- Groß und Kleinteile dürfen  von den 
Besitzern auch selbst oder durch Beauftragte zu den  zur 
Verfügung stehenden Abfallentsorgungseinrichtungen gebracht 
werden. Die Anlieferung und Entsorgung richtet sich  nach der 
Satzung des Landkreises über die Vermeidung, Verwer tung und 
sonstige Entsorgung von Abfällen im Landkreis Ebers berg 
(Abfallwirtschaftssatzung). 

 
(6)  Für die Bereitstellung der nachfolgend genannt en Abfälle der  
     LAGA –Richtlinie über ordnungsgemäße Entsorgun g von Abfällen  
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 aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, Sanator ien, 
 Pflegeheimen, Arztpraxen, Praxen von Heilpraktiker n, 
Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen, Tierheimen, 
Tierversuchsanstalten, Laboratorien, Apotheken u.ä.  
Herkunftsorte- gelten folgende zusätzliche Anforder ungen:    
 

Spritzen, Kanülen, Hämostiletten, Skalpelle und son stige  
spitze oder scharfkantige Gegenstände sowie Objektt räger, 
Deckgläser, Reagenzgläser und sonstige zerbrechlich e 
Gegenstände aus Glas einschließlich Glasbruch aller  Art sind 
zunächst in feste, mit Deckel versehene Behältern a us 
Kunststoff(Fassungsvermögen etwa 1,5 l) zu verpacke n. 
Diese Behälter sind gegebenenfalls zusammen mit 
Verbandsmaterial, Tupfern, Spateln, Pappbechern ode r sonstigen 
durch Berührung mit Blut, Speichel oder Ausscheidun gen von 
Menschen oder Tieren verunreinigten Abfällen in ein fache, 
blickdichte Plastiksäcke mit mindestens 1/10 mm Wan dstärke zu 
verpacken, die, bevor sie in den Restmüllbehälter g egeben 
werden, zu verschließen sind. 

 
 
 

 § 13 a 
 

Kapazität, Beschaffung, Benutzung und Bereitstellun g 
der Abfallbehältnisse im Holsystem 

 
(1)  Die Anschlusspflichtigen haben der Gemeinde Art, Gr öße und 

Zahl der benötigten Restmüll- und Kompoststoffbehäl tisse zu 
melden. Auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück m uss 
mindestens ein Restmüll- und Kompoststoffbehältniss  nach § 13 
Abs. 2 Satz 3. Auf Antrag der betroffenen Anschluss -
pflichtigen können für benachbarte Grundstücke geme insame 
Restmüll- und Kompoststoffbehältnisse zugelassen we rden, wenn 
sich einer der Anschlusspflichtigen durch schriftli che 
Erklärung gegenüber der Gemeinde zur Zahlung der in soweit 
anfallenden Abfallentsorgungsgebühren verpflichtet.  Die 
Gemeinde kann Art, Größe und Zahl der Abfallbehältn isse durch 
Anordnung für den Einzelfall abweichend von der Mel dung nach 
Satz 1 festlegen; zusätzliche oder größere Behältni sse können 
nur gefördert werden, wenn die vorhandene Behältnis kapazität 
für die Aufnahme der regelmäßig anfallenden Abfälle  nicht oder 
nicht mehr ausreicht. 

 
(2)  Von der Verpflichtung zur Bereithaltung einer Kompo sttonne 

gem. Abs. 1 sind die Besitzer von Abfällen gem. § 1 2 Abs. 2 
Buchst. b und c ausgenommen, wenn diese selbst komp ostieren. 
Voraussetzung ist das Vorhandensein seiner Möglichk eit zur 
Eigenkompostierung, wobei von einer zu düngenden Ga rtenfläche 
von mindestens 50 qm/Person ausgegangen wird. Im Ei nzelfall 
kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen, wenn die ordn ungsgemäße 
Kompostierung sichergestellt ist.  
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(3)  Die Anschlusspflichtigen haben die zugelassen Restm üll- und 
Kompoststoffbehältnisse in der nach Absatz 1 gemeld eten oder 
festgelegten Art von der Gemeinde anzufordern. Die 
Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass di e 
Abfallbehältnisse den zur Nutzung des anschlusspfli chtigen 
Grundstücks Berechtigten zugänglich sind und von di esen 
ordnungsgemäß benutzt werden können. 

 
(4)  Die Restmüll- und Kompoststoffbehältnisse dürfen nu r zur 

Aufnahme der jeweils dafür bestimmten Abfälle verwe ndet und 
nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel no ch 
schließen lässt; sie sind stets geschlossen zu halt en. Abfälle 
dürfen in den Abfallbehältnisse nicht eingestampft werden; 
brennende, glühende oder heiße Abfälle sowie sperri ge 
Gegenstände, die Abfallbehältnisse, Sammelfahrzeuge  oder 
Abfallentsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnl ich 
verschmutzen können, dürfen nicht eingegeben werden . 
Gegenstände, die nicht in eine abgedeckte Mülltonne  passen, 
dürfen nicht in der Restmüll- und Kompoststoffentso rgung 
übergeben werden. 

 
(5)  Die Restmüll- und Kompoststoffbehältnisse sind nach  den 

Weisungen der mit der Abholung beauftragten Persone n am 
Abholtag ab 6.00 Uhr morgens auf oder vor dem Grund stück so 
aufzustellen, dass sie ohne Schwierigkeiten und Zei tverlust 
entleert werden können. Nach der Leerung sind sie u nverzüglich  
vom Anschlusspflichtigen an ihren gewöhnlichen Stan dplatz 
zurückzubringen. 

 

Können Grundstücke vom Abfuhrfahrzeug nicht oder nu r unter 
erheblichen Schwierigkeiten angefahren werden, habe n die Über-
lassungspflichten die Abfallbehältnisse selbst zur nächsten 
vom Abfuhrfahrzeug erreichbaren Stelle zu verbringe n; Satz 2 
gilt entsprechend. Fahrzeuge und Fußgänger dürfen d urch die 
Aufstellung der Abfallbehältnisse nicht behindert o der 
gefährdet werden. 
 
 
 

§ 13 b 
 

Häufigkeit und Zeitpunk der Restmüll- und Kompostab fuhr 
 

Der Restmüll sowie die Kompoststoffe werden im 14-t ägigen 
Turnus abgefahren, d.h. jeweils eine Woche versetzt , abgeholt. 
Der für die Abholung in den einzelnen Teilen des 
Gemeindegebietes vorgesehene Wochentag  wird von de r Gemeinde 
bekannt gegeben. Fällt der vorgesehene Wochentag au f einen 
gesetzlichen Feiertag, so erfolgt die Abholung am f olgenden 
Werktag. Muss der Zeitpunkt der Abholung vorverlegt  werden, 
wird dies nach Möglichkeit bekannt gegeben. 
 
Bei der Entleerung der Kompost- und Restmüllbehältn isse sind 
die Vorgaben der 32. Verordnung zur Durchführung de s Bundes-
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Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und –  
Maschinenlärmschutzverordnung – 32.BimSchV) zu beac hten. 
Ausnahmen hierzu erteilt auf Antrag das Landratsamt  Ebersberg, 
Kommunale Abfallwirtschaft. 
 
 

 
3.Abschnitt 

 
Schlussbestimmungen 

 
 

§ 14 
 

Bekanntmachung 
 
Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen  der Gemein-
de erfolgen durch Anschlag an der Amtstafel des Rat hauses. 
 
 
 

§ 15 
 

Gebühren 
 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung ihrer öffentl ichen Ab-
fallentsorgung Gebühren nach Maßgabe einer besonder en Gebühren-
satzung. 
 
 
 

§ 16 
 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  Nach Art. 24 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2.5 00,00 € 

belegt werden, wer 
 

1.  gegen die Überlassungsverbote des § 3 Absatz 3 vers tößt; 
 

2.  den Vorschriften über den Anschluss- und Überlassun gszwang 
(§ 5) zuwiderhandelt; 

 

3.  den Mitteilungs- oder Auskunftspflichten nach § 6 A bsatz 1 
und 3 nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig o der mit 
unrichtigen Angaben nachkommt; 

 

4.  nicht abgeholte Abfälle entgegen § 8 Absatz 2 nicht  wieder 
zurücknimmt; 

 

5.  gegen die Vorschriften in §§ 11 oder 13 über Art un d Weise 
der Überlassung der einzelnen Abfallarten im Bring-  und 
Holsystem verstößt; 

 

6.  den Vorschriften über die Meldung der benötigten Ab fall-
behältnisse (§ 13 a Abs. 1 Satz 1) oder über die 
Beschaffung, Benutzung oder Bereitstellung der 
Abfallbehältnisse (§ 13 a Abs. 2 bis 4) zuwiderhand elt. 
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Satz 1 Ziff. 1, 4 bis 6 (Ziff. 6 nur hinsichtlich §  13 a 
Abs. 3 und 4) ist nur auf nutzungsberechtigte Eigen tümer bzw. 
Mieter anwendbar, nicht auf Eigentümer, die vermiet et haben. 

 
(2)  Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, insbesondere  § 326 Abs. 

1 StGB und § 18 Abs. 1 Nr. 1 AbfG bleiben unberührt .  
 
 
 
§ 17 
 

Anordnungen für den Einzelfall und Zwangsmittel 
 

(1)  Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Sat zung beste-
henden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfa ll 
erlassen. 

 
(2)  Für die Erzwingung der in dieser Sitzung vorgeschri ebenen 

Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen gelten di e 
Vorschriften des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 

 
 
 

§ 18 
 

Schlussbestimmungen 
 
(1)  Diese Satzung tritt am 01.08.2010 in Kraft. Gleichz eitig tritt 

die Satzung über die Vermeidung, stoffliche Verwert ung und das 
Einsammeln und Befördern von Abfällen(Abfallwirtsch afts-
satzung - AWS) des Marktes Glonn vom 13.04.1994 auß er Kraft. 

 
 
 
 
Glonn, den  
 
 
 
1. Bürgermeister 
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Bekanntmachungsvermerk:  
 
Die Bekanntmachung der "Satzung über die Vermeidung , stoffliche 
Verwertung und das Einsammeln und Befördern von Abf ällen 
(Abfallwirtschaftssatzung - AWS) im Markt Glonn“ er folgte am 
............durch Niederlegung beim Sitz der  Verwa ltungs-
gemeinschaft in Glonn, Marktplatz 1 –Rathaus-. 
 
Hierauf wurde durch Anschlag an der gemeindlichen A mtstafel am 
Rathaus Glonn hingewiesen. 
 
Der Anschlag wurde am ........... angeheftet und am  ........... 
wieder abgenommen. 
 
 
 
Glonn, den  
 
 
  
M. Esterl 
1. Bürgermeister 


